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Die Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäischen 
Parlamentes und des Rates vom 20.12.2006 über nähr-
wert- und gesundheitsbezogene Angaben (HCVO) bei 
Lebensmitteln ist seit 1.7.2007 anzuwenden. Zwar 
liegt die für Jänner 2010 geplante Artikel-13-Liste, in 
der zulässige gesundheitsbezogene Angaben taxativ 
aufgezählt sein werden, noch nicht vor. (Sie wird üb-
rigens noch länger auf sich warten lassen.) Zahlreiche 
Bestimmungen der Health-Claims-Verordnung sind 
aber schon anzuwenden. Derzeit richtet sich Werbung 
mit gesundheitsbezogenen Angaben für Lebensmittel 
(einschließlich Nahrungsergänzungsmittel) im We-
sentlichen noch nach den Grundsätzen der Etikettie-
rungsrichtlinie 2000/13/EG bzw. nach § 5 Abs. 3 Le-
bensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz 
(LMSVG): Nicht irreführende gesundheitsbezogene 
Werbung ist erlaubt, krankheitsbezogene Werbung 
verboten.

Artikel 2 Abs. 2 Z 1 der HCVO definiert als „Angabe“ 
jede Aussage oder Darstellung, die nach dem Ge-
meinschaftsrecht oder den nationalen Vorschriften 
nicht obligatorisch ist. Pflichtangaben, wie die we-
sentlichen Kennzeichnungselemente bei diätetischen 
Lebensmitteln für besondere medizinische Zwecke, 
sind daher keine Angaben im Sinne der HCVO.
Nährwertbezogene Angaben sind gemäß Artikel 2 
Abs. 2 Z 4 HCVO Angaben, mit denen erklärt, sugge-
riert oder auch nur mittelbar zum Ausdruck gebracht 
wird, dass ein Lebensmittel besondere positive 
Nährwerteigenschaften besitzt. Sie sind im Anhang 
(taxativ) aufgelistet. Bei Vitaminen und Mineralstof-
fen muss gemäß Nährwertkennzeichnungsrichtlinie 
90/496/EG die signifikante Menge von mindestens  
15 % der empfohlenen Tagesdosis je 100 mL oder  
100 mg zugeführt werden.
Artikel 2 Abs. 2 Z 5 definiert gesundheitsbezogene 
Angabe als jede Angabe, „mit der erklärt, suggeriert 
oder auch nur mittelbar zum Ausdruck gebracht wird, 
dass ein Zusammenhang zwischen einer Lebensmit-
telkategorie, einem Lebensmittel oder einem seiner 
Bestandteile einerseits und der Gesundheit anderer-
seits besteht“.
Artikel 4 Abs. 3 verbietet gesundheitsbezogene Anga-
ben bei Getränken mit einem Alkoholgehalt von mehr 
als 1,2 Vol.-% (Nahrungsergänzungsmittel fallen laut 
Erwägungsgrund Nr. 13 nicht unter den Getränkebe-
griff). Nährwertbezogene Angaben sind bei Getränken 
mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Vol.-% nur 

zulässig, wenn sie sich auf einen geringen Alkoholge-
halt oder eine Reduzierung des Alkoholgehaltes oder 
eine Reduzierung des Brennwertes beziehen.
Artikel 10 Abs. 2 regelt, dass gesundheitsbezogene An-
gaben nur erfolgen dürfen, wenn die Kennzeichnung 
oder, falls diese Kennzeichnung fehlt, die Aufmachung 
der Lebensmittel und die Lebensmittelwerbung (u. a.) 
folgende Informationen tragen: einen Hinweis auf die 
Bedeutung einer abwechslungsreichen und ausgewo-
genen Ernährung und einer gesunden Lebensweise, 
sowie Informationen zur Menge des Lebensmittels 
und zum Verzehrmuster, die erforderlich sind, um die 
behauptete positive Wirkung zu erzielen.
Gemäß Artikel 12 lit c sind gesundheitsbezogene An-
gaben unzulässig, die auf Empfehlungen von einzel-
nen Ärzten oder Vertretern medizinischer Berufe oder 
von Vereinigungen, die nicht in Artikel 11 genannt 
werden, verweisen. 

Die zitierten Bestimmungen waren bereits Thema 
deutscher Judikatur und einer einzelnen einstweili-
gen Verfügung in Österreich:

a.)
Ein deutscher Wettbewerbsverein hat eine Klage ge-
gen ein koffeinhaltiges Biermischgetränk mit 2,5 Vol.-%  
Alkoholgehalt eingebracht. Beworben wurde das 
Produkt als „Energy beer“. Nach Auffassung des kla-
genden Wettbewerbsvereines suggeriert der Begriff 
„Energy“ starke körperliche und geistige Spannkraft 
und sei damit gesundheitsbezogen, darüber hinaus 
sei „Energy“ auch eine nährwertbezogene Angabe. 
Das Gericht ordnete eine Meinungsumfrage an, wo-
rauf die beklagte Partei eine Unterlassungserklärung 
abgab (Landesgericht Siegen 7 O 6/08).

b.)
Die Werbung für eine ergänzende bilanzierte Diät mit 
weit über die Pflichtangaben hinausgehenden Text-
passagen in einem Magazin wurde ebenfalls von 
einem Wettbewerbsverein beanstandet, da sich die 
gesundheitsbezogenen Angaben einerseits auf Ärzte 
und Vertreter medizinischer Berufe bezogen und an-
dererseits überhaupt verbotene krankheitsbezogene 
Werbung beinhalteten, die über die Pflichtangaben 
gemäß der Richtlinie über diätetische Lebensmittel 
für besondere medizinische Zwecke 1999/21/EG bei 
weitem hinausgingen (Landesgericht Düsseldorf 38 O 
212/07).
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c.)
Zu den Produkten „Bionade“ und „bios“ lieferten sich 
schließlich zwei deutsche Limonadenhersteller ein 
„Duell“: Bionade wurde mit der Angabe „Viel Kalzium 
und Magnesium“ sowie „Kalziumreich“ beworben, 
obwohl 100 mL des Getränks nur 25 mg Kalzium (2,5 %  
der Tagesdosis gemäß Nährwertkennzeichnungs-
recht) und 10 mg Magnesium (3,3 % der Tagesdosis) 
enthielten. Die 15-%-Schwelle war damit nicht er-
reicht. „Bios“ wurde mehrfach gesundheitsbezogen 
beworben, wobei die Pflichtangaben gemäß Artikel 
10 Abs. 2 fehlten. Artikel 10 Abs. 2 bezieht sich nicht 
nur auf die Kennzeichnung, sondern auch auf die 
Werbung (Landesgericht Düsseldorf 37 O 74/08 und 
Landesgericht Hamburg 408 O 55/08).

d.)
Aufgrund der Klage eines Wettbewerbsvereines wur-
de ein Fruchtgummi beanstandet, für den gesund-
heitsbezogen geworben wurde. Zusätzlich wurde auf 
Stellungnahmen namentlich genannter Professoren 
zur Rechtfertigung der beworbenen gesundheitsbe-
zogenen Wirkung hingewiesen. Sowohl die Pflichtan-
gaben gemäß Artikel 10 Abs. 2 als auch das Verbot 
der Bezugnahme auf namentlich genannte Ärzte oder 
Vertreter von Gesundheitsberufen gemäß Artikel 12  
lit c HCVO waren außer Acht gelassen worden (Lan-
desgericht Nürnberg Fürth 1 HK O 2675/08).

Soweit die konkret sich mit der Health-Claims-Verord-
nung befassende deutsche Judikatur. 

e.)
In Österreich wurde in einem Wettbewerbsprozess 
eine einstweilige Verfügung erlassen, weil auf der 
Homepage eines Unternehmens unter Bezugnahme 
auf verschiedene gesundheitsbezogen beworbene 
Produkte konkrete Angaben eines Arztes aufschienen. 
Auch hier wurde klar gegen Artikel 12 lit c HCVO ver-
stoßen. Die EV ist rechtskräftig (LG Graz 39 Cg 58/09 t).  

Zu einem die HCVO betreffenden Themenbereich gibt 
es auch eine – wenn auch vor der HCVO gelegene 
–  EuGH-Entscheidung: 

f.)
Artikel 12 lit b der HCVO verbietet Angaben über Dau-
er und Ausmaß der Gewichtsabnahme absolut. Dass 
in Österreich darüber noch nicht prozessiert wurde, 
ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass einem hier 
aus nahezu jeder Zeitung oder Zeitschrift Werbungen 
über Ausmaß und Dauer einer Gewichtsabnahme 
für diverse Produkte „entgegenlachen“. Das Verbot 
des Artikel 12 bedeutet aber kein absolutes Verbot 
schlankheitsbezogener Werbung. Irreführende und 
krankheitsbezogene Werbung sind natürlich auch für 
Schlankheitsprodukte verboten. 
Im Unterschied dazu kennt Deutschland im § 6 seiner 
Nährwertkennzeichnungsverordnung ein ausdrückli-

ches Verbot der Bezugnahme auf schlankmachende, 
schlankheitsfördernde oder gewichtsverringernde Ei-
genschaften eines Lebensmittels. Diese Bestimmung 
verstößt freilich gegen Europäisches Recht. In der 
Entscheidung „Douwe Egberts“ hat der EuGH erklärt, 
dass nationale Vorschriften, die eine Bezugnahme auf 
Schlankwerden in der Etikettierung von Lebensmitteln 
verbieten, unzulässig seien. Derartige Bestimmungen 
stellen eine Einschränkung des freien Warenverkehrs 
dar und bilden somit Maßnahmen gleicher Wirkung. 
Gesundheitsbezogene Angaben über schlankma-
chende Wirkungen werden sich daher nach den Krite-
rien der Artikel-13-Liste richten. Ein absolutes Verbot 
ergibt sich nur aus Artikel 12 lit b HCVO hinsichtlich 
Dauer und Ausmaß der Gewichtsabnahme.

Etliche Fragen sind trotz Geltung der HCVO seit 
1.7.2007 mangels Prozessen noch ungeklärt: 

Gemäß Artikel 2 Abs. 2 HCVO sind obligatorische 
gesundheitsbezogene Angaben vom Verbot gesund-
heitsbezogener Angaben ausgenommen. Solche 
Pflichtangaben existieren insbesondere bei diäteti-
schen Lebensmitteln, und da wiederum insbeson-
dere bei den bilanzierten Diäten, also diätetischen 
Lebensmitteln für besondere medizinische Zwecke. 
Hier sind neben dem Hinweis „Zur diätetischen Be-
handlung von ...“ auch die Krankheit, Störung oder 
die Beschwerden anzugeben, für die das Lebensmit-
tel bestimmt ist, weiters eine Beschreibung der Ei-
genschaften und Merkmale, denen das Lebensmittel 
seine Zweckbestimmung verdankt.
Ob derartige Hinweise in der Werbung außerhalb der 
Verpackung ebenfalls vom Anwendungsbereich der 
Verordnung ausgenommen sind, ist offen. Der Wort-
laut der Verordnung spricht dagegen, da entsprechen-
de Werbeangaben eben nicht zwingend, d. h. nicht 
obligatorisch, sind. (Meyer F., „Fragen und Antworten 
– Health-Claims-Verordnung“, 2007)
Gemäß Artikel 2 Abs. 2 in Verbindung mit Artikel 10 
Abs. 3 HCVO fallen auch Verweise auf allgemeine, 
nicht spezifische Vorteile des Nährstoffes oder des 
Lebensmittels für die Gesundheit im Allgemeinen 
oder das gesundheitsbezogene Wohlbefinden unter 
den Begriff der gesundheitsbezogenen Angaben. Be-
stimmte Werbeslogans mit Gesundheitsbezug sollten 
aber keine gesundheitsbezogenen Angaben im Sinne 
der Verordnung sein; die Europäische Kommission 
nannte als Beispiele: „Haribo macht Kinder froh“, 
„Red Bull verleiht Flügel“, „So wertvoll wie ein klei-
nes Steak“, „Qualität ist das beste Rezept“, „Melit-
ta macht Kaffee zum Genuss“ (Pressemittelung der 
Kommission „Mythen und Missverständnisse“ vom 
1.10.2003, MEMO 03/188).
Wo die Grenze zwischen Verweisen auf allgemeine, 
nicht spezifische Vorteile des Nährstoffes oder des Le-
bensmittels i. S. d. Artikel 10 Abs. 3 HCVO (Angaben, 
denen eine nach Artikel 13 oder 14 zulässige Anga-
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be beigestellt sein muss) und bloßen Werbeslogans 
liegt, ist im Einzelfall abzuklären.
Artikel 10 Abs. 2 lit b HCVO verlangt Informationen zur 
Menge des Lebensmittels und zum Verzehrmuster, die 
erforderlich sind, um die behauptete positive Wirkung 
zu erzielen, in der Kennzeichnung bzw. in der Aufma-
chung und Werbung über Lebensmittel. Im Hinblick 
darauf, dass die Bedingungen für die Verwendung 
von gesundheitsbezogenen Angaben erst mit der Po-
sitivliste nach Artikel 13 HCVO festgelegt werden, ist 
ein Vollzug dieser Bestimmung derzeit nicht möglich 
(Österreichisches Gesundheitsministerium, 2. Orientie-
rungserlass BMGFJ 75100/0040-IV/B/7/2007).
Aus dem trotz zwei Jahre langer Geltung der bespro-
chenen Bestimmungen der Health-Claims-Verord-
nung geringen Umfang an Judikatur ist ersichtlich, 
dass manche Wirtschaftssubjekte derzeit bemüht 
scheinen, vor Vorliegen der Artikel-13-Liste noch un-
gestört gesundheitsbezogen zu werben und dass man 

einander daher – v. a. in Österreich – keine wettbe-
werbsprozesslichen Prügel zwischen die Füße wirft. 
Die deutschen Entscheidungen von Wettbewerbsver-
einen sind richtige Ergebnisse der Bestimmungen der 
HCVO, ob sie für die Konsumenten wertvoll sind, mag 
dahingestellt bleiben.

Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische 
Zwecke mit gesetzlich vorgesehenen Pflichtangaben 
werden je nach Qualität der Artikel-13-Liste wer-
bungstechnisch immer interessanter werden.
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Der Relativsatz: Semantik mit Tücke

Der Specht, obwohl 
mit einem scharfen 
Schnabel ausgestattet, 
verschont gesundes 
Holz. Mit Akribie sucht 
er nach madigen Stellen, 
um dort mit Genuss 
herumzuhacken. 

Ursprünglich wollte ich mit diesem Artikel einen Zyklus 
einleiten, der sich mit den klassischen Methoden der 
Rechtsauslegung (dem grammatikalischen, systema-
tischen, historischen und teleologischen Gesetzgeber) 
auseinandersetzt. Beim Stöbern nach Leckerbissen bin 
ich aber auf so manches gestoßen, das mich zu der An-
sicht bringt, dass das Thema Grammatik allein schon 
mehrere interessante Aspekte abwirft und habe mich 
deshalb dazu entschlossen, mich heute vorerst auf die 
Tücken des Relativsatzes zu stürzen. 
Natürlich ist den Lesern bei der Erwähnung des Rela-
tivsatzes klar, worum es heute geht. Oder doch nicht 
ganz? Zugegeben, auch ich habe aus diesem Anlass 
meine Erinnerungen an den Deutschunterricht etwas 
aufgefrischt und möchte den Lesern dies zur besseren 
Verständlichkeit des Folgenden nicht vorenthalten. Der 
Relativsatz ist ein Nebensatz, der sich auf ein Satzglied 
bezieht. Der eben genannte ist schon ein Beispiel dafür. 
Er wird eingeleitet durch das Relativpronomen (hier: 
„der“), das den Bezug zu diesem Satzglied (hier: „ein 
Nebensatz“) herstellt.
Semantisch teilt man die Relativsätze in zwei Arten 

ein, den restriktiven (im Englischen noch zutreffender 
„defining relative clause“ genannt) und den explikati-
ven. Ersterer hat den Zweck, das Subjekt/Objekt, auf 
das er sich bezieht, einzugrenzen, näher zu definie-
ren: „Lebensmittel, die nicht sicher sind, dürfen nicht 
in Verkehr gebracht werden“ (Art. 14 der Verordnung 
178/2002/EG). Ohne den Relativsatz würde das Verbot 
des Inverkehrbringens für alle Lebensmittel gelten, 
dank dessen jedoch wird die angesprochene Menge 
eingeschränkt auf die Teilmenge der nicht sicheren Le-
bensmittel. Der explikative Relativsatz dagegen erfüllt 
diese Funktion nicht: „Es dürfen ausschließlich die in 
Anhang I genannten Süßungsmittel, die den in An-
hang II angeführten Reinheitskriterien zu entsprechen 
haben, verwendet oder in Verkehr gebracht werden.“* 
Es dürfen wohl alle Süßungsmittel des Anhangs I ver-
wendet werden. Der explikative Nebensatz will schlicht 
gleich noch etwas zum Hauptsatz hinzufügen, nämlich 
die Forderung nach der Erfüllung von Reinheitskrite- 
rien.
Einer anderen Terminologie folgend, die den ent-
scheidenden Punkt trifft, nennt man den restriktiven  


